
XIV. Gesetzgd>un/,>o f'trioJ.e 

A n t rag 

der Abgeordneten Gradenegger I 

und Genossen 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Postgesetz, 
BGB1.Nr. 58/1957, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGB1.Nr. 36/1964, der Kundmachung BGBl.Nr. 365/1970 
sm·da der Bundesgesetze BGB1.Nr. 338/1971, 646/1975 
und 618/1977 geändert wird. 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

No •.. 1:f'l/1i 
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.... Bundesgesetz von, •. 9 • ~ •••••• , mit dem das 

Pos-tgesetz geändert 'W'ird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel. I 

Das Postgesetz, BGBl.Nr. 59/1957, in der Fassung des Bundes~ 

gesetzes BGBl.Nr. 36/196l~, der Kundmachune BGBl.Nr. 365/1970 
so\·lie der Bundesgesetze BGBl.Nr. 338/1971 J 6h6/1975 und 618/1977 

~ird wie folgt geändert: 

1. Dem § 26 \.,rird. angefügt: .. 

"Die Post- und TelegraphendireJ<tionen dürfen geringfUgige 

Ab',-:eichungen von den gebUhrenrechtlichen I1crkmalen nachsehen, 

'Wenn daraus der Post kein Nachteiler~·tächst. 11 

2. Die Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

B. § 1 Abs.1 2.4 entfällt. 

b. Im § 2 Abs .'2 haben nach dem Hort "PostkartenIl der Beistrich 

und das Vlort "Gesch::iftspostl':arten 11 zu entfallen .. 

c. § 8 ha·t ~u lauten: 

II§ 8. Für Briefe, Geschäftsbriefe und Drucksachen sm-da 

. JvIassendruclcsachen mit persönlichp.r Anschrift gilt ein 

H5chstgev:icht von z;·:ei Kilogramm.". 

d. § 1l, und elie Oberschrift zu § 14 entfallen •. 

e. § 15 Abs.2 hai zu lauten: 

11(2) Druck.sachen dürfen nichtgedruckt enthalten: 

1. Aufgabeort, 
2. Aufgabedatum, 
3. AnsGb.rift: und Absenderangabe 1 

l •• postdienstliehe VermerJ<e, 

5. Ziffern und Zeichen, 
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6. Druckfehlerberichtigung01'1, 
70 Abdrucke, die mit Druckern von EDV-A. ... lla[',E.'n' heieestell t 

wurden und 
8. Abdrucke eines Handstempels.,1J 

f. § 17 Abso3 hat zu lauten: 
tI (3) Für Hassensendungen gel fen folgende Höchstge\·lichte: 

1e Massensen?ungen ohne Imschrift: 250 Gramm, 

2. Massenwarensendungen mit 
persönlicher Anschrift: 500 Gramm, 

3. Nassendrucl{sachen mi ~t persönlicher Anschrift: 2000 Grainm ll • 

g. § 17 Abs.4 hat zu lauten: 
"(4) Für Massensendungen gelten folgende Höchstmaße: 

1. I1assensendungen ohne Anschri ft: L8nge 33 Zentilneter, 
Breite 23,5 Zentimeter» Höhe 2 Zentimeter; 

2. Nassensenduneen mit persönlicher Anschrift: 
Länge 33 Zentimeter, Breite 23,5 Zentimeter, 
Höhe 5 2entimeter.,!1 

h. § 17 Abs~6 2.2 hat zu lauten: 

lI2. Massensendungen mit persönli(;her Anschrift hat d(;r 
Absender in Orts-, Leitstrecken-, Leitgebiets- oder 
Leitzonenbunden aufzugeben." 

3. Die §§ 1, 3 und 5 bis 7 sowie der § 9 der Anlage 2 
haben zu lauten: 

, 

• 
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S 9. P,xc:ua 
i. Defördterungttebnhr j& 'h~QtI,a 
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l. E~;}ßi~un:; der l\d'ördr.runS~btbüh. • 
un 10 '100m Hundert. . 

4. Der § 4 der ~L\nlage 2 hat zu entfallen. 

Artikel II 

.' ". 

Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 1979 in Kraft. 

Artikel III 

Hit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der .Bundesminister 

fUr Verkehr betraut. 

. . 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen vorliegenden Antrag 

unter Verzicht auf die Erste Lesung dem Verkehrsausschuß zu zu- . 

weisen. 
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Zuletzt wurden die seit 1967 unveränderten Posteebühren 

am 1. Jänner 1976 erhöht. Mit Rücksicht auf den relativ 

langen Zeitraum konnten die einzelnen Gebührenansätzc 

'. '.' > • 

bei \'lei tem nicht in dem' Ausmaß nachgezogen ,-,erden, \'!ie es 

der bis dahin eingetretenen .Kostenent\'Jicklung entsprochen 

hätte. 

Zur Vermeidung von großen GehUhrensprüngen "rurde d8.mals 

nachhaltig eine Anpassung in kürzeren Zeitabständen mit 

j 8\'/eils geringerem Ausmaß in der Öffentlichkeit g;efor·dert ... 

Dem entspricht der Unternehrnensplan der Post, der schon 

zum 1. Jänner 1978 eine zweite Phase der GebUhrenanpassung 

vorgesehen hätte, die auf Hehreinnahmen von mehr als 2. llird. S " 

auseerich.tet \·lar.· 

Die nunmehrige Gesetzesvorlage sieht eine Erhöhung der Post­
gebühren im Vergleich zu den Zielsetzu~gcn im Unternehmens­

pJ.an der Po~t um ein Jahr später und mit einem ~eit geringerem 

Ausmaß vor. Durch die Erhöhung der einzelnen Cebühr~enansätze 

"'erden He:'.1.reinnahmen von ca. 600 i1.i.o. Sr das entspricht einer 

rund 14, 5 ~igen Einnahmenssteigerung, er\ ... artet. 

Durch die im Entvrurf gleichzeitig vorgesehenen flankierenden 

N2,ßnahr!'len wurde auf die Erhaltuns der\'rirtschaftlichen Leistungs-. 

fähigl<ei t der in Betracht kommenden Kundengruppen Rücksicht 

genommen. Die strukturellen Änderungen bieten Ausgleichs­

möglich1~ei ten durch den Übergang zu anderen gebUhrenmäßig 

günstigeren Sendungsarten. Die Zulassung von EDV-Abdrucken 

bei Drucksachen' ermöglicht z.B. das Aus'.'leichen vom Geschäftsbrief 

117/A XIV. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 7 von 8

www.parlament.gv.at



~ " 

.' ~. . 
- 2 -

. ' 

, , 

zur Drucksache oder sogar zur Hassendrucksache • 

. Sehr viele Geblihrenansätze blieben unverändert? darunter 
vor allem.C;iuch die Gebühr für die Postkarte, die insbe­
sondere von den privaten Postkunden gern benützt ,·lird. 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist ein per­
soneller oder sachlicher Mehraufwand nicht verbunden • 

", 
, . ~ . 

" .-

. , 

.. ,' , 

.", 
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